
Mitteilung zu Sicherheit und Gesundheitsschutz Nr. 02/09 05.03.09 
 

Bekanntmachungen im Amtsblatt  
 

an d.  POR, Stabstelle „Betriebsärztlicher Dienst“ 
 POR, Stabstelle „Fachdienst für Arbeitssicherheit“ 
 Gemeinnützige Wohnungsfürsorge AG München (Gewofag) 
 GWG - Gemeinnützige Wohnstätten u. Siedlungsgesellschaft mbH 
 Münchenstift gGmbH 
 Stadtsparkasse München 
 Städt. Klinikum GmbH 
 

Die Vertreterversammlung der Unfallkasse München hat aufgrund § 15 des 
Sozialgesetzbuches VII (SGB VII) in Verbindung mit § 30 der Satzung der UKM die 
folgende Unfallverhütungsvorschrift beschlossen: „Kindertageseinrichtungen“ (GUV-V 
S 2).  
Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt der Landeshauptstadt München Nr. 05 
vom 20. Februar 2009 (siehe Anlage). 
 

Die Unfallverhütungsvorschrift ist bereits in Druck und wird demnächst zur 
Verfügung stehen. 
 

Um Kenntnisnahme wird gebeten. 
 

Der Geschäftsführer 
Im Auftrag 
 

Barnickel 
 

Unfallkasse München 
Gesetzliche Unfallversicherung 


